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Allgemeine Geschäftsbedingungen  

für Anschlussnutzung und Netzanschluss Gas 

(AGB Anschlussnutzer) 

 

der T.W.O. Technische Werke Osning GmbH, nachstehend Netzbetreiber genannt. 

Gegenstand der Bedingungen 

Im Sinne dieser Bedingungen ist: 
Anschlussnehmer,

Anschlussnutzer/Netzendkunde,
Lieferant,

Netzanschluss 

1. Netzanschluss 
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2. Baukostenzuschuss 

  

2.3. 

   

3. Vorauszahlungen des Anschlussnehmers 

4. Netzendkundenanlage 

    

5. Inbetriebsetzung, Überprüfung der Netzendkundenanlage, Mängelbeseitigung 
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6. Betrieb der Netzendkundenanlage 

  

7. Technische Anschlussbedingungen 

   

Gasbeschaffenheit; Anschlussnutzung; Ersatzbelieferung; Lieferantenkonkurrenz 

8. Gasbeschaffenheit und Druck 

   

9. Störung, Einschränkung und Unterbrechung der Anschlussnutzung 
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10. Einstellung der Anschlussnutzung und Trennung der Netzendkundenanlage vom Netz 

       

11. Lieferantenkonkurrenz 
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12. Ersatzversorgung durch den Grundversorger  

    

Messung 

13. Mess- und Steuereinrichtung 
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14. Überprüfung der Messeinrichtung 

  

15. Ablesung; Schätzung 

       

Grundstücksbenutzung; Zutrittsrecht  

16. Grundstücksbenutzung 
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17. Zutrittsrecht 

 

Haftung, Vertragsstrafe  

18. Haftung für Schäden aus Unterbrechungen oder Unregelmäßigkeiten der Netznutzung 

 

„§ 6  Haftung bei Versorgungsstörungen 
(1) Für Schäden, die ein Kunde durch Unterbrechung der Gasversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in 
der Gasbelieferung erleidet, haftet das ihn beliefernde Gasversorgungsunternehmen aus Vertrag oder 
unerlaubter Handlung im Falle 

1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des Kunden, es sei denn, dass der 
Schaden von dem Unternehmen oder einem Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen weder vorsätzlich noch 
fahrlässig verursacht worden ist, 
2. der Beschädigung einer Sache, es sein denn, dass der Schaden weder durch Vorsatz noch durch grobe 
Fahrlässigkeit des Unternehmens oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen verursacht worden ist,  
3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch durch grobe 
Fahrlässigkeit des Inhabers des Unternehmens oder eines vertretungsberechtigten Organs oder 
Gesellschafters verursacht worden ist.  

§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem Handeln von Verrichtungsgehilfen 
anzuwenden. 
(2) Bei grob fahrlässig verursachten Sach- und Vermögensschäden ist die Haftung des 
Gasversorgungsunternehmens gegenüber seinen Tarifkunden auf jeweils 2.500 Euro begrenzt. Die Haftung für 
Sach- und Vermögensschäden ist je Schadensereignis insgesamt begrenzt auf 
2.500.000 Euro bei einer Versorgung bis zu 50.000 Abnehmern 
5.000.000 Euro bei einer Versorgung bis zu 200.000 Abnehmern 
7.500.000 Euro bei einer Versorgung von mehr als 200.000 Abnehmern. 
In diese Höchstgrenzen können auch Schäden der Sonderkunden einbezogen werden, wenn dies vereinbart 
und die Haftung im Einzelfall auf 2.500 Euro begrenzt ist. Abnehmer im Sinne des Satzes 2 sind auch 
Sonderkunden. 
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(3) Die Absätze 1 und 2 Satz 1 sind auch auf Ansprüche von Kunden anzuwenden, die diese gegen ein drittes 
Gasversorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen. Die Haftung dritter Unternehmen ist 
je Schadensereignis insgesamt begrenzt 

1. bei Unternehmen, die bis zu 50.000 Abnehmer versorgen, auf das Dreifache, 
2. bei allen übrigen Unternehmen auf das Zehnfache des Höchstbetrages, für den sie nach Absatz 2 Satz 2 
eigenen Tarifkunden gegenüber haften. Versorgt das dritte Unternehmen keine eigenen Tarifkunden, so ist 
die Haftung auf 50 Millionen Euro begrenzt. Aus dem Höchstbetrag können auch Schadensersatzansprüche 
von Sonderkunden gedeckt werden, die diese gegen das dritte Unternehmen aus unerlaubter Handlung 
geltend machen, wenn dies vereinbart ist und die Ansprüche im Einzelfall auf 2.500 Euro begrenzt sind. Das 
Gasversorgungsunternehmen ist verpflichtet, seinen Kunden auf Verlangen über die mit der 
Schadensverursachung durch ein drittes Unternehmen zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft 
zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und ihre 
Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist.  

(4) Übersteigt die Summe der Einzelschäden die jeweilige Höchstgrenze, so wird der Schadensersatz in dem 
Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller Schadensersatzansprüche zur Höchstgrenze steht. Sind die 
Schäden von Sonderkunden in die Höchstgrenze einbezogen worden, so sind sie bei der Kürzung zu 
berücksichtigen. Bei Ansprüchen nach Absatz 3 darf die Schadensersatzquote nicht höher sein als die Quote 
der Kunden des dritten Versorgungsunternehmens. 
(5) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 15 Euro. 
(6) Der Geschädigte hat den Schaden unverzüglich dem ihn beliefernden Gasversorgungsunternehmen oder, 
wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen mitzuteilen.“ 

  

19. Haftung in sonstigen Fällen 
19.1. 

 

a) 

 

b) 

    

20. Missbräuchliche Anschlussnutzung/Vertragsstrafe 

  

Sonstige Bestimmungen; Vertragsänderungen  

21. Datenschutz 
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22. Anpassungen des Vertrages oder dieser Bedingungen 

  

23. Rechtsnachfolge 

    

24. Gerichtsstand 

  

25. Schlussbestimmungen 

   




